
VGH 10 S 1891/19 
VG 5 K 3162/19 

Beglaubigte Abschrift 

VERWAL TUNGSGERICHTSHOF 
BADEN-WÜRTTEMBERG 

Beschluss 

In der Verwaltungs rechtssache 

Penny-Markt GmbH , 
vertreten durch die Geschäftsführer, 
Domstraße 20, 50668 Köln 

gegen 

Land Baden-Württemberg, 
vertreten durch das Landratsamt Sigmaringen , 
Veterinär- und Lebensmittelüberwachung, 
Gorheimer Allee 4, 72488 Sigmaringen , Az: 1/15-4283 

beigeladen: 

prozessbevollmächtigt: 

Rechtsanwälte Geulen & Klinger, 
Schaperstraße 15, 10719 Berlin 

- Antragstellerin -
- Beschwerdeführerin -

- Antragsgegner -
- Beschwerdegegner -
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wegen Antrag auf Auskunft nach dem Verbraucherinformationsgesetz (VIG) 
hier: vorläufiger Rechtsschutz 

hat der 10. Senat des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg durch den 
Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgerichtshof Dr. Rudisile , den Richter am 
Verwaltungsgerichtshof Frank und den Richter am Verwaltungsgerichtshof im 
Nebenamt Prof. Dr. Schoch 

am 13. Dezember 2019 

beschlossen: 

Die Beschwerde der Antragstellerin gegen den Beschluss des Verwaltungsge
richts Sigmaringen vom 8. Juli 2019 - 5 K 3162/19 - wird mit der Maßgabe zu
rückgewiesen, dass der Antragsgegner ergänzend zu der gegenüber dem 
Beigeladenen geplanten Mitteilung darin noch den konkreten Rechtsverstoß 
benennt. 

Die Antragstellerin trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens einschließlich 
der außergerichtlichen Kosten des Beigeladenen. 

Der Streitwert des Beschwerdeverfahrens wird auf 5.000, - EUR festgesetzt. 

Gründe 

Die Beschwerde der Antragstellerin wendet sich gegen einen Beschluss des 

Verwaltungsgerichts Sigmaringen , durch den das Begehren der Antragstelle

rin abgelehnt wurde , die aufschiebende Wirkung ihres Widerspruchs vom 

04.07 .2019 gegen den Bescheid des Antragsgegners vom 25 .06.2019 anzu

ordnen, mit dem dieser dem Beigeladenen antragsgemäß Auskunft nach dem 

Verbraucherinformationsgesetz (VIG) über die beiden letzten bei der Antrag

stellerin durchgeführten lebensmittelrechtlichen Kontrollen zu geben beab

sichtigt. Die Beschwerde ist zwar statthaft und zulässig (A.) , sie ist jedoch 

unbegründet (B.). 

A . Die Beschwerde ist zulässig (§ 146 VwGO) , sie ist insbesondere frist- und 

formgerecht eingelegt worden (§ 147 VwGO) und genügt dem Darlegungser

fordernis (§ 146 Abs . 4 Satz 3 VwGO). Die Bedenken des Antragsgegners 

gegenüber der Statthaftigkeit der Beschwerde teilt der Senat nicht . Ein Antrag 

auf einstweilige Aussetzung der Vollziehung des verwaltungsgerichtlichen 
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Beschlusses (vgl. § 149 Abs. 1 Satz 2 VwGO) ist keine Voraussetzung für die 

Statthaftigkeit der Beschwerde. Unabhängig davon hat der Antragsgegner 

ausdrücklich erklärt , er werde "bis zur Entscheidung in diesem Beschwerde

verfahren mit der möglichen Informationsweitergabe abwarten" (Blatt 313 der 

VGH-Akte) . Vor diesem Hintergrund kann auch das Rechtsschutzbedürfnis 

der Antragstellerin in diesem Beschwerdeverfahren nicht in Abrede gestellt 

werden. 

B. Die Beschwerde ist aber unbegründet, weil der in ihr erhaltene Vortrag kei

ne Korrektur des verwaltungsgerichtlichen Beschlusses veranlasst (§ 146 

Abs . 4 Satz 6 VwGO). Das Verwaltungsgericht hat den Eilantrag der Antrag

stellerin vielmehr zu Recht abgelehnt. 

Der Eilantrag ist zulässig . Die von der Antragstellerin formulierte Bitte um "an

tragsgemäße Entscheidung" kann sinnvollerweise nur als Antrag auf Anord

nung der aufschiebenden Wirkung ihres Widerspruchs verstanden werden . 

Der Eilantrag ist als Begehren auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung 

(§ 80a Abs. 3 Satz 2 i. V. m. § 80 Abs . 5 Satz 1 Alt. 1 VwGO) statthaft und 

auch sonst zulässig, da dem Widerspruch der Antragstellerin keine aufschie

bende Wirkung zukommt (§ 80 Abs . 2 Satz 1 Nr. 3 VwGO, § 5 Abs. 4 Satz 1 

VIG) ; denn es liegt hier ein Fall im Sinne des § 2 Abs . 1 Satz 1 Nr. 1 VIG vor. 

Allein darauf hat der Antragsgegner seine Entscheidung über die Gewährung 

des vom Beigeladenen begehrten Informationszugangs gestützt und daran 

unverändert festgehalten; die Heranziehung des § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 VIG 

hat der Antragsgegner ausdrücklich abgelehnt. Der Hinweis der Antragstelle

rin im Schriftsatz vom 08 .10.2019 auf Ausführungen des Beigeladenen zu § 2 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 VIG ist unbehelflich . Maßgebend für die rechtliche Einord

nung des Informationszugangs(rechts) ist die Rechtsauffassung des Antrags

gegners und nicht etwa die Ansicht des Beigeladenen . Von einem "Wechsel 

der Anspruchsgrundlage" - mit der Folge des Eintritts der aufschiebenden 

Wirkung des Widerspruchs gemäß § 80 Abs . 1 VwGO - kann keine Rede sein. 



- 4 -

Der Eilantrag ist aber nicht begründet. Maßgebend ist die Beurteilung der 

Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der Entscheidung des Senats (vgl. Rudisi

le in Schoch/Schneider/Bier, VwGO , § 150 Rn. 2). Der Sachverhalt ist zwi

schen den Beteiligten nicht umstritten . Die aufgeworfenen Rechtsfragen kön

nen im Eilverfahren geklärt werden ; unter dem Vorzeichen des Art. 19 

Abs . 4 GG ist dies angezeigt, wenn das Ergebnis des Eilverfahrens dem Re

sultat des Hauptsacheverfahrens entspricht (vgl. VGH Baden-Württemberg , 

Beschiuss vom 21 .05.201 9 - 9 S 584/19 - juris Rn . 8). Das Verwa!tungsgericht 

hat zutreffend erkannt, dass der Hauptsacherechtsbehelf der Antragstellerin 

keine Aussicht auf Erfolg hat (1.) und auch eine Interessenabwägung zu kei 

nem anderen Ergebnis führt (11.). 

I. Die Entscheidung des Antragsgegners zur Gewährung des vom Beigelade

nen beantragten Informationszugangs ist rechtmäßig. Der den Beigeladenen 

begünstigende Verwaltungsakt kann sich auf eine wirksame Rechtsgrundlage 

stützen (1 .), die im konkreten Fall anwendbar ist (2 . und 3.) und deren Vo

raussetzungen vorliegen (4 .). Informationsverweigerungsgründe greifen im 

vorliegenden Fall nicht ein (5 .). Auch die Art und Weise des vom Antragsgeg

ner gewählten Informationszugangs ist vom Gesetz gedeckt (6 .). Die (beab

sichtigte) behördliche Informationsgewährung verstößt nicht gegen Grund

rechte der Antragstellerin (7 .). Eine eventuelle Weiterverwendung der erlang

ten Information seitens des Beigeladenen schließt den geltend gemachten 

Anspruch auf Informationszugang nicht aus (8.) . 

1. Entgegen der Auffassung der Antragstellerin sind die hier maßgeblichen 

VIG-Vorschriften weder unionsrechtswidrig noch verfassungswidrig . § 2 VIG 

stellt eine rechtswirksame Anspruchsgrundlage dar (a) . § 5 Abs . 4 Satz 1 VIG 

ist mit der Garantie eines effektiven Rechtsschutzes (Art. 19 Abs. 4 GG) ver

einbar (b). 

a) § 2 VIG stellt keine unionsrechtlich unzulässige "überschießende Rege

lung" des nationalen Rechts dar. Art. 1 0 und 17 Abs . 2 VO 178/2002/EG ("Ba

sisVO") regeln die aktive staatliche Information der Öffentlichkeit und stehen 
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dem individuellen Anspruch auf Informationszugang von vornherein nicht ent

gegen. Art . 7 VO 882/2004/EG ("KontroIlVO") verschafft der Öffentlichkeit ge

nerell Zugang zu Informationen über die Kontrolltätigkeiten der zuständigen 

Behörden und ihre Wirksamkeit sowie zu Informationen gemäß Art. 1 0 VO 

178/2002/EG. Erfasst ist danach nur ein kleiner Teil derjenigen Informationen , 

die von der Anspruchsnorm des § 2 Abs . 1 Satz 1 VIG erfasst werden (OVG 

Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 12.12.2016 - 13 A 941/15 - NVwZ-RR 2017 , 

447 Tz. 63). Entscheidend ist im vorliegenden Zusammenhang , dass Art. 10, 

17 Abs . 2 VO 178/2002/EG und Art. 7 VO 882/2004/EG keine abschließenden 

Regelungen treffen (EuGH, Urteil vom 11 .04 .2013 - C-636/11 - NVwZ 2013, 

1002 = NJW 2013, 1725 Tz. 29 ff.). Entgegen der Auffassung der Antragstel 

lerin ist eine staatliche Information der Öffentlichkeit - um die es im konkreten 

Fall unmittelbar nicht geht - unionsrechtlich nicht nur zulässig , wenn ein Le

bensmittel gesundheitsschädlich oder für den Verzehr durch den Menschen 

ungeeignet ist. Richtig ist vielmehr, dass weder die EG-BasisVO noch die EG

KontroliVO eine Sperrwirkung für mitgliedstaatliche Rechtsvorschriften zur 

Verbraucherinformation unterhalb der Gefahrenschwelle entfalten (BayVGH , 

Urteil vom 16.02 .2017 - 20 BV 15.2208 - juris Rn . 61; zustimmend NdsOVG, 

Urteil vom 27 .02.2018 - 2 LC 58/17 - juris Rn. 46; VG Augsburg , Urteil vom 

30.04.2019 - Au 1 K 19.242 - BeckRS 2019, 12743 Rn. 29; VG Weimar, Be

schluss vom 23 .05.2019 - 8 E 423/19 - juris Rn . 28) . Speziell Art. 7 Abs. 2 VO 

882/2004/EG normiert keine für sich genommen vollzugsfähige Regelung , 

sondern wird durch Absatz 3 der Bestimmung konkretisiert ; es werden jedoch 

nur Abwägungsgesichtspunkte benannt, ein abwägungsfestes Informations

verbot wird nicht begründet (Gundei , ZLR 2013 , 662 , 666) . Das nach der 

EuGH-Rechtsprechung im vorliegenden Zusammenhang nicht abschließend 

wirkende Unionsrecht steht der in § 2 Abs . 1 Satz 1 VIG getroffenen Rege

lung somit nicht entgegen. 

b) In prozessrechtlicher Hinsicht bestehen gegen § 5 Abs . 4 Satz 1 VIG keine 

verfassungsrechtlichen Bedenken. Entgegen der Auffassung der Antragstelle

rin wird durch die gesetzliche Versagung der aufschiebenden Wirkung eines 

Rechtsbehelfs der Anspruch auf effektiven Rechtsschutz nicht in unzulässiger 

Weise verkürzt. Art. 19 Abs . 4 GG geWährleistet nicht die aufschiebende Wir-
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kung von Rechtsbehelfen schlechthin , vielmehr kann der Gesetzgeber im öf

fentlichen Interesse die gesetzliche Suspensionsautomatik (§ 80 Abs . 1 

VwGO) durchbrechen (BVerfG-K, Beschluss vom 14.09.2016 - 1 BvR 1335/13 

- NVwZ 2017, 149 Tz. 19). Art. 19 Abs. 4 GG garantiert einen effektiven ge

richtlichen Rechtsschutz gegen Akte der öffentlichen Gewalt; dazu gehört 

auch das Verfahren auf Anordnung bzw. Wiederherstellung der aufschieben

den Wirkung eines Widerspruchs (BVerfG-K, Beschluss vom 20.12.2012 - 1 

BvR 2794i10 - NVwZ 2013, 570 Tz. 18) . In Bezug auf § 5 Abs. 4 Satz 1 VIG 

hat es der Gesetzgeber nach Abwägung der widerstreitenden Interessen als 

sachgerecht angesehen , (lediglich) bei Informationen über Rechtsverstöße 

die sofortige Vollziehbarkeit der Verwaltungsentscheidung gesetzlich anzu

ordnen , "da hier regelmäßig ein überragendes Interesse der Öffentlichkeit an 

einer schnellen Information bestehen wird " (BT-Drs. 17/7374, S. 18). Flankiert 

wird der gesetzliche Ausschluss der aufschiebenden Wirkung durch verfah

rensrechtliche Sicherungen (§ 5 Abs. 4 Satz 2 und 3 VIG) , die im Dienste ei

nes wirksamen Rechtsschutzes stehen . Gegen diese gesetzliche Ausgestal

tung des Rechtsbehelfsverfahrens bestehen keine verfassungsrechtlichen 

Bedenken; wirksamer Rechtsschutz wird in VIG-Verfahren durch § 80 Abs . 5 

VwGO gewährleistet (BayVGH a. a. O. Rn . 60 ; VG Weimar a. a. O. Rn . 4 ; VG 

Freiburg, Beschluss vom 20 .08 .2019 - 4 K 2530/19 - BeckRS 2019, 19973 

Rn. 10) . 

2. Der Anwendungsbereich des VIG ist im vorliegenden Fall nicht durch des

sen § 1 gesperrt. Mit der im Jahr 2012 erfolgten Einführung des neuen § 1 in 

das VIG wollte der Gesetzgeber die Auslegung des Gesetzes erleichtern und 

den zuständigen Vollzugsbehörden eine Rechtsanwendung ohne Rückgriff auf 

die Gesetzesmaterialien ermöglichen (BT-Drs . 17/7374, S. 14). In der Sache 

umschreibt § 1 VIG weniger den Anwendungsbereich des Gesetzes als viel

mehr dessen Zweck (OVG Nordrhein-Westfalen a. a. O. Tz . 46) . Entschei

dend für den Informationszugangsanspruch sind die in § 2 Abs.1 Satz 1 VIG 

in sieben Ziffern aufgefächerten Voraussetzungen für das subjektive Recht. 

Die von der Antragstellerin postulierte Verengung auf "Erzeugnisse" findet in 

dieser Norm keinen Anhaltspunkt. Nach der Legaldefinition des Begriffs "In

formationen" in § 2 Abs. 1 Satz 1 VIG können gemäß dem gesetzlichen Be-
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griffsverständnis "Informationen" auch solche ohne konkreten Produktbezug 

sein (OVG Nordrhein-Westfalen a. a. O. Tz. 49) . Unabhängig davon liegt hier 

ein unmittelbarer Bezug zu konkreten Erzeugnissen (Produkten) vor; der 

Mängelbericht des Antragsgegners , zu dem der Beigeladene Zugang begehrt , 

benennt ausweislich des Anhörungsschreibens vom 29.05 .2019 an die An-, 
tragstellerin konkrete Lebensmittel. Eine Einschränkung des Informationszu

gangsanspruchs gemäß § 2 Abs . 1 Satz 1 VIG bewirkt § 1 Nr. 1 VIG nicht 

(BayVGH a. a . O. Rn . 39; VG München , Beschluss vom 08 .07 .2019 - M 32 SN 

19.1346 - BeckRS 2019,14422 Rn . 38,43). 

3. Die Anwendbarkeit des § 2 Abs . 1 Satz 1 Nr. 1 VIG scheitert auch nicht an 

der Subsidiaritätsklausel gemäß § 2 Abs . 4 VIG . Danach gilt das VIG nicht, 

soweit in anderen Rechtsvorschriften entsprechende oder weitergehende 

Vorschriften vorgesehen sind. Die Anforderungen dieser Bestimmung werden 

durch § 40 Abs. 1 und 1 a LFGB nicht erfüllt. Entgegen der Auffassung der 

Antragstellerin sind jene LFGB-Bestimmungen keine mit Vorrang gegenüber 

§ 2 Abs. 1 Satz 1 VIG ausgestatteten spezielleren Regelungen. 

a) § 2 Abs. 4 VIG regelt primär das rechtliche Verhältnis zwischen VIG

Ansprüchen und anderen Informationszugangsansprüchen (Falck, VIG, 

2. Aufl. , § 2 Anm . 5; Rossi in GersdorflPaal , Informations- und Medienrecht , 

2014, VIG § 2 Rn . 45 , 49 ; Sicko in Debus , Informationszugangsrecht Baden

Württemberg , 2017, VIG § 2 Rn . 22) . § 2 Abs. 4 ist auf Vorschlag des Bun

desrates (BT-Drs . 17/7374 , S. 22) in das Verbraucherinformationsgesetz auf

genommen worden. Die Bundesregierung spricht in ihrer zustimmenden Stel

lungnahme zum Verständnis der Subsidiaritätsklausel von "Vorschriften über 

den voraussetzungslosen Zugang zu behördlichen Informationen" (BT

Drs . 17/7374 , S. 26) . Die markantesten Beispiele insoweit bilden die Informa

tionsfreiheitsgesetze sowie die Umweltinformationsgesetze von Bund und 

Ländern und presserechtliche Informationsansprüche (GrubelimmeIlWallau , 

Verbraucherinformationsrecht, 2013 , Teil 0, VIG § 2 Rn . 59). Verwiesen wird 

nach dem Gesetzeszweck insbesondere auf Vorschriften , die dem Antragstel

ler umfangreichere Informationszugangsansprüche gewähren als das Ver-
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braucherinformationsgesetz (Schulz, VIG, 2. Aufl., § 2 Anm. 7). Normativer 

Gehalt der Subsidiaritätsklausel gemäß § 2 Abs. 4 VIG ist danach die Rege

lung von Konstellationen, in denen nach Maßgabe subjektiver Rechte in ver

schiedenen Gesetzen eine Anspruchskonkurrenz besteht. 

Die Absätze 1 und 1 ades § 40 LFGB enthalten keine Anspruchsnorm, statu

ieren kein subjektives Recht, sind mithin keine Bestimmungen zu einem indi

viduellen Anspruch auf Zugang zu behördlichen Informationen . Die behördli

che Befugnis zur Information der Öffentlichkeit von Amts wegen ist gegenüber 

dem individuell geltend zu machenden Informationszugangsanspruch rechtlich 

ein aliud. Schon deshalb können § 40 Abs . 1 und 1a LFGB gegenüber § 2 

Abs . 1 Satz 1 Nr. 1 VIG keine Spezialbestimmungen mit Anwendungsvorrang 

sein . Zutreffend wird von "zwei Säulen , die sich ergänzen" gesprochen : "dem 

subjektiven Recht der Verbraucher auf Zugang zu den bei Behörden vorhan

denen Informationen und der gesetzlichen Befugnis der Behörden zur Infor

mation der Öffentlichkeit von Amts wegen " (so OVG Saarland, Beschluss vom 

03.02.2011 - 3 A 270/10 - NVwZ 2011 , 632,633). Das Bundesverwaltungsge

richt unterscheidet kategorial zwischen Akten "aktiver staatlicher Verbrau

cherinformation" und "antragsgebundener Informationsgewährung" und sieht 

zwischen beiden Arten der Informationsgewährung "gravierende Unterschie

de" (BVerwG, Beschluss vom 15.06.2015 - 7 B 22/14 - NVwZ 2015, 1297 

Tz. 12). Diese Auffassung hat weithin Zustimmung gefunden (vgl. etwa 

BayVGH a. a. O. Rn . 54; OVG Nordrhein-Westfalen a. a. O. Tz. 59; VG Augs

burg a. a. O. Rn . 26; VG Freiburg a. a. O. Rn. 22; VG Weimar a. a. O. Rn. 20; 

VG Gelsenkirchen, Urteil vom 24.11.2016 - 17 K 1799/13 - BeckRS 2016, 

119214 Rn . 108; VG Düsseldorf, Beschluss vom 07.06 .2019 - 29 L 1226/19-

juris Rn. 68 f.) . Mangels identischen Regelungsgehalts von § 40 Abs . 1 

und 1 a LFGB einerseits und § 2 Abs . 1 Satz 1 Nr. 1 VIG andererseits besteht 

schon keine Anspruchskonkurrenz, ein Anwendungsvorrang der LFGB

Bestimmung scheidet aus . 

b) Der Vollständigkeit halber weist der Senat darauf hin, dass nicht einmal 

zwischen § 40 Abs . 1 und 1 a LFGB und § 6 Abs. 1 Satz 3 VIG (Information 
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der Öffentlichkeit von Amts wegen) ein Vorrangverhältnis besteht. LFGB und 

VIG verfolgen in diesem Punkt unterschiedliche Zielsetzungen . Während § 40 

Abs . 1 LFGB der Gefahrenabwehr und Risikoprävention dient, zielt § 6 Abs. 1 

Satz 3 VIG auf die schlichte Verbraucherinformation (OVG Saarland a. a. O. 

in Bezug auf § 5 Abs . 1 Satz 2 VIG 2008) ; § 40 Abs. 1 a LFGB knüpft an be

stimmte Rechtsverstöße an und macht diese gegenüber der Öffentlichkeit 

transparent (BT-Drs. 17/7374, S. 20) . Deshalb findet § 6 Abs . 1 Satz 3 VIG 

(als bloße Ermessensnorm) für die Publikumsinformation im Lebensmittelsek

tor unterhalb der Schwellen des § 40 Abs. 1 und 1 a LFGB ein breites Anwen

dungsfeld ; umfasst ist unter anderem die Information der Öffentlichkeit über 

die Ergebnisse einzelner Betriebsprüfungen (OVG Berlin-Brandenburg , Be

schluss vom 28.05 .2014 - OVG 5 S 21/14 - NVwZ-RR 2014,843 , 844) . 

c) Angesichts unterschiedlicher Regelungsgegenstände von § 40 LFGB einer

seits und § 2 Abs . 1 VIG andererseits kann auch von einer "unzulässigen 

Umgehung" der Anforderungen des § 40 Abs . 1 a LFGB im Falle der An

spruchsgewährung gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 VIG (so beispielsweise VG Re

gensburg , Beschluss vom 27.05.2019 - RO 5 S 19.780 - BeckRS 2019, 12098 

Rn . 29; dem in st. Rspr. folgend VG Würzburg , Beschluss vom 11.06 .2019 -

W 8 S 19.625 - BeckRS 2019 , 12610 Rn . 21 , 22 ; zuletzt etwa Beschluss vom 

19.09 .2019 - W 8 S 19.1199 - juris Rn . 18 ff. , 30; gleichsinnig Kluge, ZLR 

2019 , 518, 524 ff.) keine Rede sein . "Umgehung" setzt im Rechtssinne einen 

(zumindest teilweise) identischen Regelungsgehalt zweier Tatbestände mit 

divergierenden Anforderungen (und gegebenenfalls abweichenden Rechtsfol

gen) voraus ; das trifft bei einer aktiven staatlichen Informationsmaßnahme 

(nach dem LFGB) einerseits und dem individuellen Informationszugangsan

spruch (nach dem VIG) andererseits nicht zu , selbst wenn der Informations

zugangsberechtigte anschließend eine private Veröffentlichung veranlasst 

(VG München a, a. O. Rn. 69) . Auch insoweit besteht rechtlich ein kategoria

ler (und nicht nur ein gradueller) Unterschied : Mit dem aktiven Informations

handeln wirkt der Staat unter Inanspruchnahme amtlicher Autorität direkt auf 

den öffentlichen Kommunikationsprozess ein ; die Auswirkungen einer an

tragsgebundenen I nformationsgewährung auf das Wettbewerbsgeschehen 

bleiben dahinter qualitativ und quantitativ weit zurück , einer anschließend er-
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folgenden Veröffentlichung Privater mit einer gewissen Breitenwirkung fehlt 

die Autorität einer staatlichen Publikation (BVerwG a. a. O. Tz . 12). 

Die Übertragung der gesetzlichen Anforderungen für die aktive staatliche 

Publikumsinformation auf die antragsbasierte Informationsgewährung nach 

dem VIG (wegen einer zu erwartenden Internetveröffentlichung) infolge einer -

angeblich - vergleichbaren Wirkung (so VG Ansbach , Urteil vom 12.06.2019-

AN 14 K 19.773 - BeckRS 2019,15084 Rn. 27; Kluge, ZLR 2019,518,526 ff.) 

kommt einer aus Gründen der Gewaltenteilung verfassungsrechtlich unzuläs

sigen Ersatzgesetzgebung seitens der Verwaltungsrechtsprechung gleich . 

Unabhängig davon trifft , wie anhand der höchstrichterlichen Rechtsprechung 

vorstehend dokumentiert , die Prämisse jener Rechtsauffassung nicht zu . 

Schon bei der Schaffung des VIG 2008 hat der Gesetzgeber ausdrücklich 

zwischen dem individuellen Zugang zu amtlichen Informationen und der akti 

ven behördlichen Information der Öffentlichkeit unterschieden (BT

Drs. 16/5404, S. 8: "zwei Säulen , die sich ergänzen"). An diesem Konzept ist 

bei der Entwicklung des VIG 2012 mit gleichzeitiger Änderung des § 40 

Abs . 1 LFGB und Einfügung des § 40 Abs . 1 a LFGB (Gesetz zur Änderung 

des Rechts der Verbraucherinformation vom 15.03.2012 , BGBI I S. 476) fest

gehalten worden (BT-Drs . 17/7374, S. 12: "Optimierung des VIG", "flankiert 

durch eine Ausweitung der Verpflichtung der Behörden zur aktiven Informati

on der Öffentlichkeit gemäß § 40 LFGB"). Beide Teilsysteme des Verbrau

cherinformationsrechts folgen , wie dargelegt, unterschiedlichen Rationalitä

ten. Konsequenterweise normiert § 2 Abs . 1 Satz 1 VIG andere Vorausset

zungen und eine andere Rechtsfolge als § 40 Abs. 1 und 1 a LFGB . Die objek

tive Gesetzeslage ist von den Verwaltungsgerichten angesichts ihrer Geset

zesbindung (Art. 20 Abs . 3, Art. 97 Abs . 1 GG) zu respektieren. Eine Übertra

gung von Anforderungen des § 40 Abs . 1 a LFGB auf den VIG-Anspruch 

scheidet aus (VG Augsburg a. a. O. Rn. 28; VG München a. a. O. Rn. 64 f. ; 

VG Weimar a. a. O. Rn. 21) . Hält ein Verwaltungsgericht - anders als der Se

nat - § 2 Abs . 1 Satz 1 VIG aus verfassungsrechtlichen Gründen für nicht hin

nehmbar, ist es auf den Weg nach Art. 100 Abs. 1 GG verwiesen ; es steht 

ihm aber nicht zu , die Gesetzesbindung abzustreifen . 
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4. Im vorliegenden Fall hat der Antragsgegner zutreffend erkannt, dass der 

Beigeladene gemäß § 2 Abs . 1 Satz 1 Nr. 1 VIG einen Anspruch auf Zugang 

zu den von ihm begehrten Informationen hat. Zweifel bestehen weder an der 

Anspruchsberechtigung (a) noch an dem tauglichen Gegenstand der Informa

tion (b). Dabei ist zu gewärtigen, dass die in der Anspruchsnorm verwendeten 

Begriffe weit auszulegen sind (BVerwG a. a. O. Tz. 11 unter Hinweis auf die 

Begründung zum VIG 2008 in BT-Drs. 16/5405, S. 10). Letztlich kommt es 

hier darauf nicht an, weil die Voraussetzungen der Anspruchsgrundlage un

zweifelhaft vorliegen . 

a) Die Anspruchsberechtigung des Beigeladenen steht außer Frage. Nach § 2 

Abs . 1 Satz 1 VIG hat "Jeder" einen Anspruch auf Zugang zu den in Ziffern 1 

bis 7 aufgelisteten Informationen . Als natürliche Person ist der Beigeladene 

"Jeder" im Sinne der Anspruchsnorm . Indem das Gesetz von einem "freien 

Zugang " spricht , verdeutlicht es , dass der Informationszugang "von keinem 

besonderen Interesse oder einer Betroffenheit abhängig ist" (so BT

Drs. 16/5404, S. 10). Das Informationsinteresse des Beigeladenen ist folglich 

ebenso unbeachtlich wie sein Motiv ; nach der objektiven Gesetzeslage kommt 

es auch nicht darauf an , welche Interessen eine hinter dem Beigeladenen 

stehende und ihn unterstützende Plattform verfolgen mag (VG Düsseldorf 

a. a. O. Rn . 34, 36). § 2 Abs . 1 Satz 1 VIG normiert ein "Jedermannsrecht", 

das Einschränkungen mittels gewillkürter Zuschreibungen nicht zugänglich ist 

(BayVGH a. a. O. Rn. 26; NdsOVG a. a. O. Rn . 47) . Deshalb sind die in die

sem Zusammenhang angestellten Erwägungen der Antragstellerin zur Instru

mentalisierung des VIG-Antrags für politische Ziele unbehelflich . Sollte hinter 

diesem Vortrag die Überlegung stehen , der Beigeladene fungiere als "Stroh 

mann", wäre auch dieser Aspekt im Rahmen der Anspruchsnorm unbeachtlich 

(vgl. dazu auch VG München a. a. O. Rn . 53) . Missbrauchsfälle werden im 

Rahmen des Verwaltungsverfahrens gemäß § 4 Abs. 4 VIG als Informations

verweigerungsgrund behandelt (dazu unten B. I. 5) . 
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b) Die sachlichen Voraussetzungen des § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 VIG in Bezug 

auf den Anspruchsgegenstand liegen ebenfalls vor. Es muss sich um "nicht 

zulässige Abweichungen " von bestimmten rechtlichen Anforderungen han

deln, die behördlich "festgestellt" worden sind. 

aal Das Gesetzesmerkmal "nicht zulässige Abweichungen" bezeichnet die 

objektive Nichteinhaltung der in § 2 Abs . 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. abis c VIG 

genannten Rechtsvorschriften; ein vorwerfbares Verhalten (als subjektives 

Element) muss nicht vorliegen (BayVGH a. a . O. Rn . 42; VG Düsseldorf 

a. a . O. Rn . 44; VG Gelsenkirchen a. a. O. Rn . 59) . Diese Regelung ist uni

onsrechtskonform . Die Ersetzung des früheren Begriffs "Verstöße gegen" (§ 1 

Abs . 1 Satz 1 Nr. 1 VIG 2008) durch das Merkmal "nicht zulässige Abwei

chungen " (§ 2 Abs . 1 Satz 1 Nr. 1 VIG 2012) dient der KlarsteIlung (BT

Drs. 17/7374, S. 14 f.: Ahndung des Verstoßes in einem Ordnungswidrigkei

ten- oder Strafverfahren ist nicht erforderlich), maßgebend bleibt in der Sache 

die Legaldefinition der EG-KontroliVO (BT-Drs. 17/7374, S. 15). Erfasst ist 

danach "die Nichteinhaltung des Futtermittel- oder Lebensmittelrechts" (Art. 2 

Nr. 10 VO 882/2004/EG) . 

Diese Anforderung ist vorliegend erfüllt. Bei der Kontrolle am 15.08 .2018 hat 

der Antragsgegner abweichend von der rechtlichen Vorgabe für die betroffe

nen Tiefkühlprodukte (-18° C) Temperaturen von zweimal -6,3° C sowie ein

mal -1 ,9° C gemessen und dabei "angetaute Ware von weicher Konsistenz" 

registriert. Erkannt wurden demnach von der Behörde unmittelbar produktbe

zogene Abweichungen , obwohl es darauf nicht einmal ankommt (BayVGH 

a. a . O. Rn. 36 ff.; bestätigt durch BVerwG, Urteil vom 29.08.2019 - 7 C 29 .17 

- juris Rn . 24-26). § 2 Abs . 1 Satz 1 Nr. 1 VIG verlangt nicht, dass der 

Rechtsverstoß (im Sinne der nicht zulässigen Abweichung von lebensmittel

rechtlichen Vorschriften) noch andauert (BayVGH a. a. O. Rn . 53 ; VG Augs

burg a. a. O. Rn. 40; VG Weimar a. a. O. Rn . 14). Einen derartigen Eindruck 

versucht der Antragsgegner auch gar nicht zu vermitteln . Im Gegenteil , die an 

den Beigeladenen zu richtende Information enthält die KlarsteIlung, dass laut 

Rückmeldung des Betriebes die betroffenen Lebensmittel am 16.08.2018 aus 
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dem Verkehr genommen worden seien . Der Fortbestand behördlich bemän

gelter Umstände wird damit ausdrücklich negiert, zumal der Antragsgegner 

zusätzlich Eigenkontrollmaßnahmen der Antragstellerin zur Vermeidung zu

künftiger Unterbrechungen von Kühlketten anführt. 

bb) Tauglicher Anspruchsgegenstand sind nach § 2 Abs . 1 Nr. 1 Satz 1 VIG 

nur Informationen über "festgestellte" nicht zulässige Abweichungen von le

bensmittelrechtlichen Anforderungen. Gesetzlich nicht gefordert ist, dass die 

"nicht zulässige Abweichung" durch (bestandskräftigen) Verwaltungsakt "fest

gestellt" wird (BayVGH a. a. 0 Rn . 48 ; bestätigt durch BVerwG a. a. O. 

Rn . 30-32). Da es sich im Fall eines Rechtsverstoßes auch um ein rechtsnor

matives Werturteil handelt, muss die "nicht zulässige Abweichung" jedoch von 

der zuständigen Überwachungsbehörde (und z. B. nicht nur von einem Unter

suchungslabor) festgestellt werden (Senatsurteil vom 13.09.2010 - 10 S 2/10-
, 

NVwZ 2011, 443, 444 zum VIG 2008) . Demnach genügt ein Untersuchungs

ergebnis in einem naturwissenschaftlich-technischen Sinne den gesetzlichen 

Anforderungen nicht, hinzutreten muss die rechtliche Würdigung des Untersu

chungsergebnisses durch die zuständige Überwachungsbehörde mit Darle

gung der Gründe, die zu dem Verdikt "nicht zulässige Abweichungen" führen 

(BayVGH a. a. O. Rn. 47; VG Augsburg a. a. O. Rn. 38) . Dies entspricht der 

Intention des Gesetzgebers anlässlich der sprachlichen Fassung des § 2 

Abs . 1 Satz 1 Nr. 1 VIG : Nicht hinreichend sei eine "Beanstandung" von Un

tersuchungsämtern auf der Basis naturwissenschaftlich-analytischer Erkennt

nisse, vielmehr bedürfe die "Feststellung" einer zusätzlichen juristisch

wertenden Einordnung seitens der zuständigen Überwachungsbehörde (BT

Drs . 17/7374 , S. 15) . 

Den gesetzlichen Anforderungen ist der Antragsgegner mit seinen Darlegun

gen im Schreiben vom 29.05.2019 noch nicht gerecht geworden . Die rechtli

che Einordnung der in tatsächlicher Hinsicht bei der Kontrolle am 15.08 .2018 

vorgefundenen Mängel ist jedoch mittlerweile erfolgt (Blatt 315 der VGH

Akte) : auf konkrete Lebensmittel (Inhalt einer Tiefkühltruhe) bezogener Ver

stoß gegen § 2 Abs. 4 der Verordnung über tiefgefrorene Lebensmittel 
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(TLMV) vom 22.02.2007 (BGB!. I S. 258) , zuletzt geändert durch Art. 3 der 

Verordnung zur Anpassung von Verordnungen nach dem BVELV-Vertrag von 

Lissabon-Anpassungsgesetz vom 13.12.2011 (BGBI. I S. 2720) . Dies hat der 

Senat nach dem hier maßgeblichen Zeitpunkt für die Sach- und Rechtslage zu 

berücksichtigen . Zudem wird der Rechtsverstoß von der Antragstellerin nicht 

in Zweifel gezogen. Nicht zulässige Abweichungen sind demnach im Sinne 

des § 2 Abs . 1 Satz 1 Nr. 1 VIG "festgestellt". 

5 . Der Herausgabe der vom Beigeladenen begehrten Informationen stehen 

Verweigerungsgründe nicht entgegen. Ein Ausschlussgrund gemäß § 3 VIG 

liegt nicht vor (a). Das Begehren ist auch nicht als missbräuchlich gestellter 

Antrag im Sinne des § 4 Abs . 4 VIG abzulehnen (b) . 

a) Der Schutz personenbezogener Daten (§ 3 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a VIG) 

steht dem Anspruch nach § 2 Abs . 1 Satz 1 Nr. 1 VIG nicht entgegen . Soweit 

die Weitergabe von Informationen durch den Antragsgegner als Verarbeitung 

personenbezogener Daten (Art. 4 Nr. 1 und 2 VO 2016/679/EU) zu werten 

sein sollte, wäre der Vorgang gemäß Art. 6 Abs . 1 Satz 1 Buchst. c, Abs. 3 

Satz 1 VO 2016/679/EU gerechtfertigt. Nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst . c 

VO 2016/679/EU ist die Verarbeitung personenbezogener Daten rechtmäßig, 

wenn sie zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung , der der Verantwortliche 

unterliegt, erforderlich ist. Diese Bestimmung legitimiert das "Ob" der Verar

beitung personenbezogener Daten , das "Wie" bestimmt sich auf der Grundla

ge des Art . 6 Abs. 3 Satz 1 Buchst. b VO 2016/679/EU nach mitgliedstaatli

chem Recht (Frenzel in Paal/Pauly, Datenschutz-Grundverordnung - Bundes

datenschutzgesetz, 2. Auf!. 2018 , Art. 6 DS-GVO Rn . 18). Erfasst sind danach 

unter anderem Informationspflichten öffentlicher Stellen nach Maßgabe ins

besondere von IFG, UIG und VIG (Frenzel a. a. 0 .; Schaffland/Holthaus in 

Schaffland/Wiltfang , Datenschutz-Grundverordnung - Bundesdatenschutzge

setz, EL 10/2019, Art. 6 DS-GVO Rn. 111). Im vorliegenden Zusammenhang 

steht der Schutz personenbezogener Daten (§ 3 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a VIG) 

der Informationspflicht des Antragsgegners nicht entgegen , weil das öffentli

che Interesse an der Bekanntgabe von Informationen über Verstöße gegen 
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das Lebensmittelrecht (§ 2 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 VIG) überwiegt (§ 3 Satz 2 VIG) . 

Prägend sind insoweit die gesetzlichen Wertungen nach § 5 Abs . 4 Satz 1 

und § 7 Abs. 1 Satz 2 VIG . Dadurch wird ein herausragendes öffentliches In

teresse an der Bekanntgabe von Informationen im Sinne des § 2 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 1 VIG deutlich zum Ausdruck gebracht. Umstände des konkreten 

Falles stehen dem nicht entgegen, da es um die Offenbarung wahrer Tatsa

chen ohne eine "Prangerwirkung" geht (Einzelheiten dazu unten B. 11. 2.). 

Steht dem VIG-Anspruch des Beigeladenen ein gesetzlicher Ausschlussgrund 

nicht entgegen , handelt der Antragsgegner in Erfüllung einer rechtlichen Ver

pflichtung . 

b) Ein Informationsverweigerungsgrund nach § 4 Abs. 4 VIG besteht ebenfalls 

nicht. Entgegen der Ansicht der Antragstellerin liegt ein missbräuchlich ge

stellter Antrag des Beigeladenen nicht vor. Das Regelbeispiel des § 4 Abs. 4 

Satz 2 VIG greift nicht , da der Beigeladene, soweit ersichtlich , nicht bereits 

über die begehrten Informationen verfügt. Zu § 4 Abs. 4 Satz 1 VIG kann der 

Senat unentschieden lassen , ob die Bestimmung ausschließlich dem Allge

meininteresse (Schutz der öffentlichen Verwaltung und deren Funktionstüch

tigkeit) dient und daher kein subjektives Recht vermittelt , auf das sich das von 

der (bevorstehenden) Verbraucherinformation betroffene Unternehmen beru

fen könnte (so BayVGH a. a. O. Rn . 32; daran anschließend VG Düsseldorf 

a. a. O. Rn . 58; VG Freiburg a. a. O. Rn . 18; VG München a. a. O. Rn . 72 ; VG 

Weimar a. a. O. Rn . 17). Denn ein Rechtsmissbrauch liegt in der Sache nicht 

vor. 

Eine Legaldefinition des Begriffs "Rechtsmissbrauch " enthält das VIG nicht. 

Die Gesetzesbegründung (zu § 3 Abs . 4 VIG 2008) erwähnt "querulatorische 

Begehren", auf die die informationspflichtigen Stellen angemessen reagieren 

können müssten (BT-Drs. 16/5404, S. 12) . Ihren Rechtsgrund findet die Miss

brauchsabwehr in dem auch im Verwaltungsrecht geltenden Grundsatz von 

Treu und Glauben (§ 242 BGB) , der einer unzulässigen Rechtsausübung ent

gegensteht (zusammenfassend dazu Schoch, NVwZ 2019, 257, 258). Nur in 

äußerst seltenen Fällen kann der Vorwurf des Rechtsmissbrauchs erhoben 
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werden. Das bedeutet, dass § 4 Abs . 4 Satz 1 VIG restriktiv zu handhaben ist 

(Fa lek a. a. O. § 4 Anm . 2.4) . Die Bestimmung darf nicht dazu genutzt wer

den , die Voraussetzungslosigkeit des VIG-Anspruchs (d . h. gesetzlicher Ver

zicht auf das Vorliegen eines besonderen Interesses oder einer Betroffenheit, 

Unbeachtlichkeit der vom Antragsteller mit dem Informationszugang verfolg

ten Ziele) zu konterkarieren . Deshalb kann von der fehlenden Erkennbarkeit 

sachlicher Motive für das Begehren auf Informationszugang nicht kurzerhand 

auf einen missbräuchlich gestellten Antrag geschlossen werd en (Rossi 

a. a. O. § 4 Rn . 17) . 

Vor diesem Hintergrund kann zwischen einem behördenbezogenen Miss

brauch (querulatorisches Begehren) und einem verwendungsbezogenen 

Missbrauch (Informationsverwendung außerhalb des Gesetzeszwecks) unter

schieden werden (NdsOVG a. a . O . Rn. 84; VG Würzburg , Beschluss vom 

14.08 .2019 - W 8 S 19.1012 - BeckRS 2019,18895 Rn . 21 ; ebenso zum Um

weltinformationsrecht BVerwG, Urteil vom 23.02.2017 - 7 C 31 .15 - NVwZ 

2017, 1775 Tz. 70 m. w. N.) . Die erstgenannte Konstellation , gekennzeichnet 

vor allem durch den Versuch einer Lähmung der Verwaltung sowie der Verzö

gerung von Verwaltungsverfahren und auch der Generierung von Anwaltsge

bühren durch Anträge auf Informationszugang (Grube/immellWaliau a. a. o. 
§ 4 Rn . 23; Schoch NVwZ 2019 , 257 , 258 f .) , liegt hier offensichtlich nicht vor. 

Ein verwendungsbezogener Missbrauch kann nicht etwa deshalb angenom

men werden , weil der den Beigeladenen unterstützende Plattformbetreiber die 

Informationen erlangen und seinerseits im Internet veröffentlichen könnte. 

Zum einen steht angesichts der hier betroffenen , wenig skandalträchtigen In

formationen nicht fest , ob es überhaupt zu einer Internetveröffentlichung sei

tens eines Dritten kommt. Zum anderen können Absichten eines Portalbetrei

bers nicht einfach dem Beigeladenen zugeordnet werden (vgl. VG München 

a. a. O. Rn . 73) . Schließlich läge eine derartige Internetveröffentlichung kei 

neswegs außerhalb der Zwecke des VIG . Im Gegenteil , es entspricht der aus

drücklichen Zwecksetzung des § 1 VIG , den Markt transparenter zu gestalten , 

sodass in einer Internetpublikation eine Stärkung des Verbraucherschutzes 
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gesehen werden kann (VG Düsseldorf a. a. O. Rn. 64; VG München a. a . O. 

Rn . 73) . Der VIG-Anspruchsteller ist sogar als "Sachwalter der Allgemeinheit" 

bezeichnet worden (BayVGH , Beschluss vom 06.07.2015 - 20 ZB 14.977 -

juris Rn . 11). Auch bei einer Zurückhaltung in der Verwendung derart zuge

spitzter Begrifflichkeitenkann hier von einem im Sinne des § 4 Abs . 4 Satz 1 

VIG missbräuchlich gestellten Antrag seitens des Beigeladenen keine Red e 

sein . Dem Beigeladenen lässt sich nicht entgegenhalten , dass sein Informati

onszugangsbegehren erkennbar nicht den Zwecken des VIG - Herstellung von 

Transparenz , Aufdeckung etwaiger Missstände - dient. Deshalb kann von ei

nem "Rechtsmissbrauch ", der zur Ablehnung des VIG-Antrags führen müsste, 

nicht gesprochen werden. 

6 . Die Art und Weise des vom Antragsgegner in Aussicht gestellten Informati

onszugangs ist rechtlich nicht zu beanstanden (a) . Allerdings muss die dem 

Beigeladenen zu übermittelnde Information ergänzt werden, um ein verfas

sungskonformes Verwaltungshandeln zu gewährleisten (b) . 

a) Der Informationszugang erfolgt durch Auskunftserteilung , Gewährung von 

Akteneinsicht oder in sonstiger Weise (§ 6 Abs . 1 Satz 1 VIG). Wird eine be

stimmte Art des Informationszugangs begehrt, darf dieser nur aus wichtigem 

Grund auf andere Art gewährt werden (§ 6 Abs. 1 Satz 2 VIG) . Der Beigela

dene hat in seinem Antrag vom 22.05.2019 um die Übermittlung von Informa

tionen zu den beiden letzten lebensmittelrechtlichen Betriebsprüfungen des 

Antragsgegners bei der Antragstellerin im Penny Markt in Bad Saulgau gebe

ten und dabei eine Antwort in elektronischer Form (E-Mail) gewünscht. Der 

Antragsg egner hat in seiner Entscheidung vom 26.06.2019 bestimmt , dass 

der Informationszugang "schriftlich per Post" erfolgt. Dieser Regelung ist der 

Beigeladene nicht entgegengetreten . Damit ist der Bescheid vom 25.06.2019, 

soweit ersichtlich , gegenüber dem Beigeladenen bestandskräftig geworden . 

Unabhängig davon ist die Art der Informationsgewährung von § 6 Abs. 1 

Satz 2 VIG gedeckt, Ermessensfehler sind nicht erkennbar. Im Beschwerde

verfahren hat der Antragsgegner bekräftigt , Auskunft werde per Post erteilt , 
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um eine automatische Veröffentlichung auf der Homepage "Frag den Staat" 

zu verhindern; es liege demnach im Verantwortungsbereich des Anfragenden , 

ob er die gewährte Auskunft auf der Plattform "TopfSecret" veröffentliche 

(Blatt 317 der VGH-Akte) . Damit beruht die Art der Informationsgewährung 

auf Sachgründen , gegen die nichts zu erinnern ist. 

b) In seiner Entscheidung zu - dem mittlerweile novellierten (vgl. Erstes Ge

setz zur Änderung des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzesbuchs vom 

24.04.2019, BGBI. I S.498) - § 40 Abs . 1a LFGB hat das Bundesverfas

sungsgericht die zuständigen Behörden für verpflichtet erachtet, die Informa

tion der Öffentlichkeit über rechtswidriges Verhalten eines Unternehmens mit 

der Mitteilung zu verbinden, ob und wann ein Verstoß behoben worden sei; 

das sei verfassungsrechtlich unerlässlich , weil andernfalls die Fehlvorstellung 

entstehen könne, der Verstoß bestehe fort , obgleich es für die Verbraucher

entscheidung regelmäßig eine Rolle spielen werde , ob und wie schnell ein 

Verstoß abgestellt worden sei (BVerfG, Beschluss vom 21 .03 .2018 - 1 BvF 

1/13 - E 148, 40 Rn . 40). Da es insoweit um die Eignung einer Information zur 

Erreichung des Gesetzesziels geht, kann für das VIG nichts anderes gelten . 

Verfassungsgerichtlich wird in diesem Zusammenhang eine verfassungskon

forme Anwendung des einschlägigen Gesetzesrechts angemahnt (BVerfG 

a. a. O. Rn. 41) . Auch dieser Aspekt gilt für das VIG. 

Der Antragsgegner hat sich in seinem Bescheid gegenüber dem Beigelade

nen auf die Mitteilung der Kontrollergebnisse in Gestalt eines Mängelberichts 

konzentriert. Darin wird , wie bereits erwähnt, festgehalten , dass die von der 

Beanstandung betroffenen Lebensmittel einen Tag nach der Kontrolle aus 

dem Verkehr genommen worden seien ; zudem wird mitgeteilt , dass diese Le

bensmittel am 24.08.2018 von einem Entsorgungsfachbetrieb abgeholt wor

den seien . Diese Information zur Mängelbehebung entspricht den skizzierten 

verfassungsrechtlichen Vorgaben. Der Bescheid enthält jedoch nicht die von 

§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 VIG geforderte rechtliche Würdigung (dazu oben B. I. 

4 . b bb). Die isolierte Herausgabe eines Mängelberichts ohne juristisch

wertende Einordnung ist von § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 VIG nicht gedeckt (VG 
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Sigmaringen, Beschluss vom 18.04.2019 - 10 K 1068/19 - BeckRS 2019 , 

12476 Rn. 21). Damit ist die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung tangiert. 

Die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung eines Rechtsbehelfs kann 

gemäß § 80 Abs. 5 Satz 4 VwGO von Auflagen abhängig gemacht werden. 

Diese für den Fall eines erfolgreichen Eilantrags getroffene Regelung kann 

nach h. M. bei Ablehnung des Eilantrags mit der Folge herangezogen werden, 

dass die Eilentscheidung mit Auflagen zu Lasten des Antragsgegners verbun

den wird (vgl. Darstellung und Kritik bei Schoch in Schoch/Schneider/Bier, 

VwGO , § 80 Rn . 438 ff.). Der Senat macht von dieser Möglichkeit Gebrauch 

und verfügt gegenüber dem Antragsgegner, dass die im Schriftsatz vom 

12.09.2019 auf Seite 3 formulierten rechtlichen Erwägungen (Blatt 315 der 

VGH-Akte) dem Beigeladenen ebenfalls mitgeteilt werden . 

7. Die gesetzeskonforme Übermittlung der vom Beigeladenen begehrten In

formationen stößt nicht auf verfassungsrechtliche Bedenken . Die Grundrechte 

der Antragstellerin aus Art. 12 Abs. 1 und Art. 14 Abs. 1 GG sind nicht ver

letzt. Das gilt auch im Fall der Informationsweitergabe seitens des Beigelade

nen (dazu noch nachf. 8.) . Etwas anderes folgt für den vorliegenden Fall nicht 

aus der Entscheidung des OVG Hamburg (Beschluss vom 14.10.2019 - 5 Bs 

149/19 - BeckRS 2019, 26284); das Gericht geht von einer offenen Sach- und 

Rechtslage im Eilverfahren aus, verweist die klärungsbedürftigen materiell

rechtlichen Fragen in das Hauptsacheverfahren und stützt seine Entschei

dung unter der Prämisse offener Erfolgsaussichten in der Hauptsache auf ei

ne Interessenabwägung (OVG Hamburg a. a. O. Rn . 10 ff.). Demgegenüber 

geht es im vorliegenden Zusammenhang um eine materielle Würdigung der 

Sach- und Rechtslage . 

Das Grundrecht der Berufsfreiheit vermittelt kein Recht des Unternehmens, 

nur so von anderen dargestellt zu werden , wie es gesehen werden möchte 

oder wie es sich und seine Produkte selber sieht. Art. 12 Abs. 1 GG sichert 

die Teilhabe am Wettbewerb nach Maßgabe des Wettbewerbsrechts; die 

maßgeblichen Regeln beschränken die unternehmerische Berufstätigkeit am 
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Markt (Art. 12 Abs. 1 Satz 2 GG) und sind zugleich Inhalts- und Schranken

bestimmungen der Eigentumsgarantie im Sinne des Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG 

(BayVGH , Beschluss vom 06.07.2015 a. a. O. Rn . 13 und Beschluss vom 

16.02.2017 a. a. O. Rn . 58; VG Düsseldorf a. a. O. Rn. 74; VG Gelsenkirchen 

a. a. O. Rn. 107; VG Weimar a. a. O. Rn . 27). 

Hinzu kommt, dass das Gewicht eines Grundrechtseingriffs - falls ein solcher 

vorläge - relativiert wird, wenn ein betroffenes Unternehmen eine negative 

Publikumsinformation durch rechtswidriges Verhalten selbst veranlasst hat, 

umgekehrt also den Eingriff durch rechtstreues Verhalten hätte verhindern 

können (BVerfG a. a. O. Rn. 36 zu § 40 Abs . 1a LFGB a. F. mit Hinweis da

rauf, dass das Fehlverhalten angesichts seiner Konsequenzen für die Ver

braucher einen Öffentlichkeitsbezug aufweise) . Wird dieser Aspekt mit Blick 

auf § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 VIG in Rechnung gestellt, besteht kein ernsthafter 

Zweifel daran , dass die hier maßgeblichen VIG-Bestimmungen die Schran

kenvorbehalte von Art. 12 Abs . 1 Satz 2 GG , Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG ausfül

len und einen eventue llen Grundrechtseingriff legitimieren . 

8. Eine mutmaßliche Weiterverwendung der erlangten Informationen des Bei

geladenen (einschließlich einer Veröffentlichung auf der Plattform "Topf Se

cret") ist im vorliegenden Zusammenhang rechtlich unerheblich . Das VIG re

gelt im Fall eines Anspruchs lediglich die Herausgabe der begehrten Informa

tion an den Antragsteller; wie dieser mit der ihm erteilten Information umgeht, 

ist nicht (mehr) Regelungsgegenstand des VIG und der auf seiner Grundlage 

getroffenen Verwaltungsentscheidung (VG Augsburg a. a. O. Rn . 28 ; VG 

Freiburg a. a. O. Rn . 20) . Folglich verbietet das VIG die Veröffentlichung der 

von der Behörde herausgegebenen Information nicht (VG Düsseldorf a . a. O. 

Rn. 72) . Die informationspflichtige Stelle hat nach dem VIG keine Befugnis , 

eine eventuelle Weiterverwendungsabsicht des Antragstellers zu ergründen 

oder gar dagegen zu intervenieren (VG München a. a. O. Rn . 63 ; VG Weimar 

a. a. O. Rn. 23). Die gesetzliche Systematik entspricht der Trennung zwi

schen dem Informationszugangsrecht nach dem VIG (strukturel l gleichsinnig : 

IFG und UIG) und dem im IWG geregelten Informationsweiterverwendungs-
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recht; dieses begründet keinen Anspruch auf Informationszugang (§ 1 Abs. 2a 

IWG), sondern setzt das Zugangsrecht voraus und knüpft daran an (Richter, 

IWG, 2018, § 1 Rn . 50) . 

Die Entscheidung des Antragsgegners vom 25.06 .2019 zur Informationsge

währung trägt der Gesetzeslage Rechnung, wie das Verwaltungsgericht rich

tig erkannt hat. Zutreffend wird betont, dass die weitere Verwendung erhalte

ner Informationen durch das VIG nicht geregelt werde ; vielmehr erfolge die 

Weitergabe der Informationen in eigener Verantwortung (des Informations

empfängers) , wobei das geltende Recht zu beachten sei. Ergänzend weist der 

Senat darauf hin, dass die einem Zugangsanspruch unterliegenden Informati

onen gemäß § 2a IWG grundsätzlich weiterverwendet werden dürfen ; dabei 

handelt es sich um ein subjektives Recht auf Weiterverwendung (Richter 

a. a. O. § 2a Rn. 52). Auch diese Regelung zeigt, dass es der informations

pflichtigen Stelle verwehrt ist, Verwendungsabsichten des VIG-Antragstellers 

zu erforschen und gegen eine mutmaßlich bevorstehende Weiterverwendung 

auf der Grundlage des VIG prophylaktisch vorzugehen. 

11. Unabhängig von der offensichtlichen Rechtmäßigkeit der Entscheidung des 

Antragsgegners über die Gewährung des vom Beigeladenen beantragten In

formationszugangs führt auch eine gerichtliche Abwägungsentscheidung in 

diesem Aussetzungsverfahren zu keinem anderen Ergebnis als die materiell

rechtliche Prüfung der Sach- und Rechtslage . Es liegen keine Gründe vor, 

trotz der Rechtmäßigkeit des angegriffenen Bescheids dem privaten Auf

schubinteresse der Antragstellerin gegenüber dem öffentlichen Interesse an 

der sofortigen Offenlegung der betreffenden Information den Vorrang einzu

räumen . Dabei hat der Senat die konfligierenden Interessen im konkreten Fall 

zu würdigen . 

1. Im Ausgangspunkt haben Verwaltung und Rechtsprechung die in § 5 Abs . 4 

Satz 1 VIG getroffene gesetzgeberische Grundentscheidung zum Ausschluss 

der aufschiebenden Wirkung zu respektieren und im Rahmen der Rechtsfin

dung zu beachten. Jene Bestimmung mag aus rechtspolitischen Gründen kri-
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tisiert werden, doch sie ist verfassungsmäßig (vgl. oben B. I. 1. b) und damit 

geltendes Recht. Mit § 5 Abs. 4 Satz 1 VIG hat der Gesetzgeber bewusst von 

der in § 80 Abs . 2 Satz 1 Nr. 3 VwGO niedergelegten Option Gebrauch ge

macht und betont, infolge der gesetzlich angeordneten sofortigen Vollzieh bar

keit der behördlichen Entscheidung zur Auskunftserteilung verlagere sich der 

Rechtsschutz in das gerichtliche Eilverfahren (BT-Drs. 17/7374, S. 18 f .) . 

Damit ist durch gesetzliche Abwägung entschieden, dass das öffentliche Inte-

resse am Sofortvollzüg gegenüber dem privaten Aufschubinteresse grund-

sätzlich Vorrang genießt. 

In der Sache überwiegt das Interesse der Öffentlichkeit und des VIG

Antragstellers (als "Sachwalter der Allgemeinheit") die privaten Interessen 

des betroffenen Unternehmens an der vorläufigen Geheimhaltung der begehr

ten Information allerdings nur in den Fällen des § 2 Abs . 1 Satz 1 Nr. 1 VIG . 

Lediglich in Konstellationen, in denen es um Rechtsverstöße im Lebensmittel 

bzw. Futtermittelrecht geht, wird das öffentliche Interesse an einer schnellen 

Information gegenüber privaten Geheimhaltungsinteressen grundsätzlich hö

her gewichtet (VG Freiburg a. a. O. Rn. 10). Dieses Konzept hat der Gesetz

geber konsequent umgesetzt, wie auch die Kostenvorschrift des § 7 Abs. 1 

Satz 2 VIG zeigt. Für das gerichtliche Aussetzungsverfahren folgt daraus , 

dass es im Fall eines festgestellten und nicht bestrittenen Rechtsverstoßes 

grundsätzlich bei der gesetzlichen Wertung des § 5 Abs. 4 Satz 1 VIG bleibt 

und das öffentliche Interesse an der sofortigen Offenbarung der fraglichen 

Information vorrangig ist (VG Düsseldorf a. a. O. Rn . 84) . 

2 . Besondere Umstände des .konkreten Falles , die ausnahmsweise zu einem 

Überwiegen des Aufschubinteresses des betroffenen Unternehmens gegen

über dem öffentlichen Interesse am Sofortvollzug der Verwaltungsentschei 

dung führen könnten , liegen hier nicht vor. Dabei unterstellt der Senat zu 

Gunsten der Antragstellerin die Veröffentlichung der Informationen zu den 

Kontrollergebnissen des Antragsgegners vom 15.08 .2018 (Mängelbericht ein

schließlich umgehender Beendigung der Rechtsverstöße) und vom 

26 .09 .2018 (kein Verstoß) auf der Internetplattform "TopfSecret". 
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a) Der Hinweis darauf, dass eine Übermittlung der begehren Informationen an 

den VIG-Antragsteller nicht mehr rückgängig zu machen sei, vermag das 

Aussetzungsinteresse im Einzelfall nicht zu begründen; denn genau diese ir

reversible Information (des VIG-Antragstellers und) der Öffentlichkeit ist ratio 

legis von § 5 Abs. 4 Satz 1 VIG und bindet Verwaltung und Rechtsprechung 

(VG München a. a. O. Rn. 94). Sollte es zur Veröffentlichung der erwähnten 

Kontrollberichte über "TopfSecret" kommen , wäre dagegen trotz der Irreversi

bilität des Vorgangs rechtlich im Grundsatz nichts einzuwenden. Auf die Ge

setzeslage nach dem IWG ist bereits hingewiesen worden (vgl. oben B. I. 8.) . 

Verfassungsrechtlich ist geklärt, dass die Behauptung wahrer Tatsachen, die 

Vorgänge aus der Sozialsphäre betreffen, grundsätzlich hinzunehmen ist; 

hinzunehmen sind deshalb grundsätzlich auch Beeinträchtigungen, die sich 

aus nachteiligen Reaktionen Dritter auf eigene Verhaltensweisen des Be

troffenen infolge der Offenlegung wahrer Tatsachen ergeben (BVerfG-K, Be

schluss vom 29 .06.2016 - 1 BvR 3487/14 - NJW 2016, 3362 Tz. 14 m. w. N.). 

Diese zum allgemeinen Persönlichkeitsrecht entwickelte Verfassungsrecht

sprechung hat Eingang in die Judikatur zur Beeinträchtigung der Berufsfrei

heit durch öffentliche Äußerungen Privater gefunden; dabei unterliegen Pri

vatpersonen - anders als der Staat - nicht generell einem Sachlichkeitsgebot 

(BVerfG-K, Beschluss vom 28.07.2004 - 1 BvR 2566/95 - DVBI 2005, 106, 

108). Die - hier unterstellte - Veröffentlichung der Informationen über 

"TopfSecret" wäre demnach - jedenfalls im Grundsatz - nicht zu beanstanden, 

wenn und solange sie wahrheitsgemäß und auch sonst rechtmäßig erfolgt; 

anderenfalls stünde der Antragstellerin zivil rechtlicher Rechtsschutz zur Ver

fügung. 

b) Ausnahmsweise kann die Offenbarung wahrer Tatsachen unzulässig sein . 

Das betrifft insbesondere die "Prangerwirkung" einer öffentlichen Äußerung. 

Eine "Anprangerung" im Rechtssinne kann allerdings nur unter strengen Vo

raussetzungen angenommen werden. Am Beispiel des allgemeinen Persön

lichkeitsrechts verlangt die Verfassungsrechtsprechung für die Bejahung einer 

Anprangerung, dass die öffentliche Äußerung zu einem bestimmten Verhalten 

einer Person "ein schwerwiegendes Unwerturteil des Durchschnittspublikums 
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oder wesentlicher Teile desselben nach sich ziehen könnte" (BVerfG-K, Be

schluss vom 18.02.2010 - 1 BvR 2477/08 - NJW 2010, 1587 Tz. 26). Für die 

Unternehmensrechte gemäß Art. 12 Abs. 1 und Art. 14 Abs. 1 GG gelten ge

wiss keine weniger strengen Anforderungen . Überträgt man jene Grundsätze 

auf den vorliegenden Fall , könnte im Fall einer Veröffentlichung der fraglichen 

Kontrollberichte des Antragsgegners von einer "Prangerwirkung" keine Rede 

sein , zumal aus ihnen hervorgeht , dass nicht sehr erhebliche Rechtsverstöße 

der Antragsteilerin in Rede stehen . Die Publikation von Messergebnissen zu 

Temperaturen in einer Tiefkühltruhe in Verbindung sowohl mit der rechtlichen 

Einordnung als auch mit der Information zur Beendigung der Rechtsverstöße 

binnen Tagesfrist wäre vielmehr weit von einer "Anprangerung " entfernt . 

Hinzu kommt, dass es im vorliegenden Zusammenhang nicht um Eindrücke 

und Beurteilungen eines Durchschnittspublikums geht. Dem Verbraucherin

formationsrecht liegt vielmehr das "Leitbild des mündigen Verbrauchers" zu 

Grunde (BT-Drs . 16/5404, S. 7) . Davon ist bereits auszugehen, wenn einem 

VIG-Antragsteller bei der Behörde vorhandene Informationen "ungefiltert" zu

gänglich gemacht werden (BVerwG a. a. O. Tz. 10). Für die an Verbraucher 

gerichtete Publikumsinformation gilt nichts anderes . Aus deren Wahrnehmung 

wäre die Annahme einer "Prangerwirkung" durch die Veröffentlichung der hier 

fraglichen Kontrollberichte ziemlich fernliegend . 

c) Schließlich ist auch nicht zu erkennen , dass das Bekanntwerden der bei

den Kontrollberichte des Antragsgegners zu unzumutbaren Nachteilen für die 

Antragstellerin führen könnte . Eine Gefährdung der wirtschaftlichen Existenz 

ist nicht ersichtlich und von der Antragstellerin auch nicht behauptet worden. 

Gravierende Verschiebungen der Marktchancen im Wettbewerb sind nicht zu 

erwarten . Insoweit sind monokausale Erklärungsmuster ohnehin nicht ange

bracht, da der wirtschaftliche Erfolg eines Unternehmens am Markt von vielen 

Faktoren abhängt (dazu VG Weimar a. a. O. Rn. 10). In einem solchen Ge

samtzusammenhang erscheinen die beiden in Rede stehenden Kontrollberich

te von nachgeordneter Bedeutung und von geringem Gewicht: Die bei der Be

triebskontrolle am 15.08.2018 in der Tiefkühltruhe gemessenen Minustempe

raturen weichen zwar von der gesetzlichen Vorgabe ab , sind aber aus der 
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Sicht des mündigen Verbrauchers wenig aufsehenerregend (und schon gar 

nicht skandalträchtig) , zudem wurden die betroffenen Waren umgehend aus 

dem Sortiment genommen und Maßnahmen zur Vermeidung von Kühlketten

unterbrechungen getroffen ; bei der Kontrolle am 26.09.2018 wird "kein Ver

stoß" registriert . 

Würden diese Informationen über "TopfSecret" öffentlich gemacht, wäre eine 

Verschiebung der Marktchancen mit möglichen Absatzeinbußen allein auf 

Grund dieser Verbraucherinformation bei realistischer Betrachtungsweise 

nicht zu erwarten (zu einem ähnlichen Fall VG Düsseldorf a . a. O. Rn. 87) . 

Auch unter Wettbewerbsgesichtspunkten sind demnach keine besonderen 

Umstände des Einzelfalls erkennbar, die den Senat berechtigen könnten , ab

weichend von der gesetzlichen Wertung des § 5 Abs . 4 Satz 1 VIG trotz eines 

offensichtlich rechtmäßigen Bescheids im Weg der Interessenabwägung die 

Anordnung der aufschiebenden Wirkung anzuordnen. 

111. Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 2 VwGO . Die vom Senat ge

genüber dem Antragsgegner verfügte Maßgabe (analog § 80 Abs. 5 Satz 4 

VwGO) fällt kostenrechtlich nicht ins Gewicht, sodass von der Befugnis des 

Gerichts gemäß § 155 Abs . 1 Satz 3 VwGO Gebrauch gemacht wird . Die au

ßergerichtlichen Kosten des Beigeladenen sind gemäß § 162 Abs. 3 VwGO 

erstattungsfähig , weil sich dieser durch die Stellung eines Sachantrags am 

Prozesskostenrisiko beteiligt hat (Rechtsgedanke des § 154 Abs. 3 VwGO) . 

Die Festsetzung des Streitwerts beruht auf § 47 Abs. 1, § 53 Abs . 2 Nr. 2 , 

§ 52 Abs . 2 GKG ; eine Reduzierung des Streitwerts im Verfahren des vorläu 

figen Rechtsschutzes unterbleibt hier wegen der Nichtrückholbarkeit einmal 

erteilter Informationen. 

Dieser Beschluss ist unanfechtbar. 

Dr. Rudisile Frank Prof. Dr. Schoch 




